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Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz 
 

  

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
Im Jahr 2012 wird in der Zeit von Januar bis Juni eine allgemei-
ne Erhebung über die Nutzung von Baumobstflächen durchge-
führt. Ziel der Baumobstanbauerhebung ist es, die Gesamtflä-
che des Baumobstanbaus sowie die Obstarten, die Obstsorten, 
die Anbausysteme, die Pflanz- und Umveredelungszeitpunkte 
und die Verwendungszwecke des Obstes jeweils nach der Flä-
che und der Zahl der Bäume zu ermitteln und so Informationen 
über die Betriebs- und Anbaustrukturen des Baumobstanbaus 
zu gewinnen. Zudem dienen die Ergebnisse als Grundlage für 
die Berechnung der Baumobsternte.  
Zugleich werden mit ihnen die statistischen Anforderungen der 
Europäischen Union zur pflanzlichen Erzeugung abgedeckt. 
Der Berichtszeitpunkt ist der Tag der ersten Aufforderung zur 
Auskunftserteilung. 
 
Rechtsgrundlagen 
Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz – AgrStatG) 

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistik-
gesetz – BStatG) 

Erhoben werden die Angaben zu § 17 Absatz 1 AgrStatG. 
 
Auskunftspflicht  
Die Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus § 93 Absatz 1 Satz 1 
AgrStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 93 Absatz 2 
Nummer 1 AgrStatG sind die Inhaber/-innen oder Leiter/-innen 
von landwirtschaftlichen Betrieben auskunftspflichtig.  
Die Antworten sind nach § 15 Absatz 3 BStatG wahrheitsge-
mäß, vollständig und innerhalb der von den statistischen Äm-
tern der Länder gesetzten Fristen für den Empfänger (die statis-
tischen Ämter der Länder) porto- und kostenfrei zu erteilen. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur 
Auskunftserteilung haben nach § 15 Absatz 6 BStatG keine 
aufschiebende Wirkung.  
 
Geheimhaltung 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG 
grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich 
geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt 
werden. 
Nach § 98 Absatz 1 AgrStatG in Verbindung mit § 16 Absatz 4 
BStatG dürfen vom Statistischen Bundesamt und den statisti-
schen Ämtern der Länder an die zuständigen obersten Bundes- 
oder Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den ge-
setzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, 
jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, Tabellen mit 
statistischen Ergebnissen übermittelt werden auch soweit Ta-
bellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. 
  

  Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es auch zulässig, den Hoch-
schulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unab-
hängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung 
wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfü-
gung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur 
mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft dem/der Befragten oder Betroffenen zugeord-
net werden können. 
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die 
Empfänger von Einzelangaben sind. 
 
Hilfsmerkmale, Trennen  
Hilfsmerkmale sind Vor- und Familienname (ggf. Firma, Insti-
tuts- oder Behördenname), Anschrift, Unterschrift sowie die als 
freiwillige Angabe erbetene Telefon- oder Telefaxnummer. Sie 
dienen lediglich der technischen Durchführung der Erhebung 
und werden spätestens nach Abschluss der Prüfung der Anga-
ben vom Fragebogen abgetrennt und in das Betriebsregister 
übernommen. 
 
Kennnummer des Betriebes und Betriebsregister 
Nach § 97 Absatz 3 AgrStatG wird für jede Erhebungseinheit 
eine systemfreie und landesspezifische Kennnummer vergeben, 
die von den statistischen Ämtern der Länder in das nach 
§ 97 Absatz 1 AgrStatG zu führende landwirtschaftliche Be-
triebsregister übernommen wird. Sie dient der agrarstatistischen 
Zuordnung der Betriebe. 
In das Betriebsregister werden nach § 97 Absatz 2 AgrStatG 
folgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale aufgenommen: 
 
- Name und Anschrift sowie Rufnummern und Adressen für 

elektronische Post der Inhaber/-innen oder Leiter/-innen der 
Betriebe,  

 
- Betriebssitz und die Bezeichnung für regionale Zuordnungen,  
 
- Art des Betriebs, 
 
- Größe der Flächen, die zur Bestimmung des Berichtskreises 

notwendig sind, 
 
- Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen, 
 
- Tag der Aufnahme in das Betriebsregister, 
 
- Identifikationskennziffern im Rahmen der Verwendung von 

Verwaltungsdaten nach § 93 Absatz 5 und 6 AgrStatG. 
 
 
Unterschrift 
Nach § 11 Absatz 2 BStatG ist die Richtigkeit der Auskunftser-
teilung durch die/den Auskunftspflichtige/-n bzw. die/den mit der 
Auskunftserteilung Beauftragte/-n durch Unterschrift zu bestäti-
gen. 
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